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Liebe Eltern, 
an den Präsenztagen und auf der Gesamtkonferenz am 06.11.25 haben wir uns intensiv mit 
der Aktualisierungen unserer schulischen Regeln zur Handy- und Smartwatch-Nutzung 
beschäftigt. Nach Abwägung vieler unterschiedlicher Argumente haben wir den für uns 
bestmöglichen Kompromiss gefunden und folgenden Beschluss gefasst: 

 
Regelungen zur Handy- und Smartwatch-Nutzung  

an der Rosa-Parks-Grundschule   

(Stand: 06.11.25) 
 
Handys und Smartwatches dürfen das Lernen, das Miteinander und die Erziehung in unserer 
Schule nicht stören. 
 
Die Schule ist ein Raum der Begegnung. Pausen, Mittagessen und Freizeitangebote sollen vor 
allem für Gespräche, Bewegung und gemeinsames analoges Spielen genutzt werden. 
Wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler ihre Medienkompetenz entwickeln.  Die Schule 
begleitet die Schülerinnen und Schüler beim verantwortungsvollen Umgang mit digitalen 
Medien. Medienbildung ist Teil des Unterrichts und der Ganztagsangebote. Eltern unterstützen 
uns bei der Organisation von Angeboten zur Medienbildung. Durch Informationsabende und 
Tipps der Medienkompetenz-AG der Eltern (Meko-Tipps) werden Eltern in die Medienbildung 
der Kinder einbezogen. 
 
Wir akzeptieren das Bedürfnis von Eltern, den Aufenthaltsort ihrer Kinder überprüfen und in 
Notfällen von den Kindern, unter Aufsicht der Pädagog:innen, kontaktiert werden zu können. 
 
Handys und Smartwatches sind jedoch während der gesamten Unterrichtszeit und der 
Ergänzenden Förderung und Betreuung, einschließlich der Pausen und des Mittag-
essens, ausgeschaltet bzw. im Schulmodus und werden in den Taschen aufbewahrt.  
 
In Klassenarbeiten, Prüfungen und Tests dürfen Handys und Smartwatches grundsätzlich nicht 
verwendet werden. Smartwatches müssen abgelegt werden. 
 
Das Fotografieren, Filmen oder Aufnehmen von Mitschüler:innen, Lehrkräften oder 
Erzieher:innen ist streng verboten. Das Veröffentlichen oder Weitergeben solcher Aufnahmen 
stellt einen schweren Verstoß dar und kann schulische sowie rechtliche Konsequenzen nach 
sich ziehen. 
 
In Krankheits- oder Notfällen erfolgt die Kommunikation über die pädagogischen Fachkräfte 
oder ggf. über das Sekretariat. Handys oder Smartwatches sind grundsätzlich nicht das Mittel 
zur Erreichbarkeit der Kinder während der Schulzeit. 
 
 
Konsequenzen bei Nichtbeachtung der o.g. Regeln: 
 
1. Verstoß: Ermahnung durch die Lehrkraft / Erzieher:in. 
2. Verstoß: Handy oder Smartwatch wird bis zum Ende des Schultages eingezogen. 
3. Verstoß: Eltern müssen das Gerät persönlich abholen. 
 
Wiederholte Verstöße: weitere pädagogische Maßnahmen (z.B. Gespräch mit Klassenleitung, 
schriftliche Vereinbarung, schulische Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen gemäß SchulG). 
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